LANDKREIS ASCHAFFENBURG

NIEDERSCHRIFT UBER DIE
29. SITZUNG DES BAUAUSSCHUSSES
OFFENTLICHER TEIL

Sitzungsdatum: Donnerstag, 10.04.2025

Beginn: 09:00 Uhr
Ende 10:30 Uhr
Ort: in Aschaffenburg - Fuhrung saniertes Bestandsgebaude

der Staatl. Berufsschule Aschaffenburg -

ANWESENHEITSLISTE

Csu

Binz, Oliver

Mdller, Matthias
Straub, Franz
Vorstandlechner, Franz
Zenglein, Peter

SPD

Dimig, Michael
Fleckenstein, Friedrich

Die Grinen
Schnatz, Artur
AfD

Rausch, Joachim

Stellvertreter

Hoier, Heiko Vertretung fur Herrn Peter Wolf
Stenger, Rudiger Vertretung fur Herrn Reiner Pistner
Zieger, Manfred Vertretung fur Herrn Thomas Krimm

2. Stellvertreter

Roth-Oberlies, Stephan Vertretung fur Frau Barbara Hofmann
Schriftfuhrerin

Brehm, Gerlinde



Verwaltung

Gehlert, Christian, Dipl.-Ing. FH
Prakesch, Anika
Schmitt, Christina

Weitere Anwesende

Herr Hiltensberger Fachbereich 12

Frau Debes Fachbereich 12

Herr Hausmann Fachbereich 13

Herr Zernetsch Fachbereich 13

Frau Ida Véath Pressestelle Auszubildende

Herr Ott gk Projektmanagement, Kitzingen
Herr Kurzhofer Architekturbiiro Herzig, Darmstadt

Abwesende und entschuldigte Personen:
csu

Wolf, Peter

Freie Wahler

Krimm, Thomas
Pistner, Reiner

Die Griinen
Hofmann, Barbara
Neue Mitte

Hock, Hannelore

2. Stellvertreter

Behl, Peter Vertretung fur Frau Hannelore Hock
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Staatliches Berufliches Schulzentrum des Landkreises Aschaffenburg; Generalsanierung
mit Ersatzneubau - Sachstandsbericht

Sachstand der laufenden Stra3enbaumafinahmen
Schlussbericht Deckenbau Kr AB 7, BA |
Schlussbericht Deckenbau Kr AB 13, OD Breunsberg
Schlussbericht Kr AB 12, Ausbau OD Eichenberg, BA |

Kr AB 2, Bau des Kreisverkehrs Gewerbegebiet Weyberhéfe Sid und des Geh- und
Radweges Sailauf-Weiberhofe;
Abschluss der Kreuzungsvereinbarung

Schlussbericht Deckenbau Kr AB 4, OD Waldaschaff
Verschiedenes
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Nach der Fuhrung durch das sanierte Bestandsgebaude des Beruflichen Schulzentrums
Aschaffenburg durch Herrn Kurzhéfer (Architekt) eréffnet der Vorsitzende, Landrat Dr. Legler,
die Sitzung und begriif3t alle Anwesenden. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Ladung zur Sit-
zung form- und fristgerecht versandt wurde. Die Beschlussfahigkeit ist gegeben. Antrage zur
Tagesordnung werden keine gestellt.

OFFENTLICHE SITZUNG

Staatliches Berufliches Schulzentrum des Landkreises Aschaffen-
burg; Generalsanierung mit Ersatzneubau - Sachstandsbericht

Herr Ott (gk Projektmanagement) tragt wie folgt vor:
Sachverhalt:

Planungsstand

Die Planungen der Architekten und Fachplaner sind abgeschlossen.

Derzeit werden von ihnen noch die Planungs- und Firmendokumentationen fiir die Hochbau-
verwaltung zusammengestellt.

Baurechtliches Genehmigungsverfahren

Die Baugenehmigung der Stadt Aschaffenburg fiir das Neubau- und Sanierungsvorhaben da-
tiert vom 16.07.2019.

Aufgrund einiger Anderungen, z.B. der Offnung des Windfangbereiches im EG des Bestands-
gebaudes, diverser Anpassungen des Brandschutzkonzeptes und der Reduzierung der Fahr-
radabstellflachen im Pausenhofbereich, musste ein Tekturbauantrag gestellt werden.

Dieser wurde mit Schreiben vom 12.02.2025 beim Bauordnungsamt der Stadt Aschaffenburg
eingereicht. Die bauaufsichtliche Tekturgenehmigung wurde am 03.03.2025 erteilt. Allerdings
wurde am 03.12.2024, bei einer gemeinsamen Begehung mit Bauaufsicht und Feuerwehr, die
fur den 02.12.2024 angezeigte Nutzungsaufnahme schon ,formell“ mit einigen Auflagen freige-
geben.

Forderrechtliches Genehmigungsverfahren

Mit Schreiben vom 12.10.2021 hat die Regierung von Unterfranken den Foérderbescheid erteilt
und dem Landkreis Aschaffenburg einen Gesamtforderbetrag von 12.303.000,00 €, basierend
auf einem durchschnittlichen Férdersatz in Héhe von rd. 50%, in Aussicht gestellt.

Entsprechend den allgemeinen Nebenbestimmungen fir Zuwendungen an kommunale Kdrper-
schaften ist die Verwendung der Zuwendungen innerhalb von einem Jahr nach der Nutzungs-
aufnahme der Bewilligungsbehorde nachzuweisen. Die Mal3nahme soll also bis Ende 2025 ab-
geschlossen werden.

Ausschreibungen und Vergabe
Die Ausschreibungen und Vergaben sind abgeschlossen.

Kostenrahmen (KoBe |) (alle Kosten inkl. 19% MwsSt.)
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Die Gesamtkosten (KGR 200 — 700) der Kostenberechnung vom 17.12.2018 belaufen sich

fur den Abbruch und Ersatzneubau auf 8.900.000,00 €
fur die Sanierung des Bestandes auf 19.750.000,00 €
Somit ergeben sich derzeit Gesamtkosten in Hohe von 28.650.000,00 €

Die daraus resultierenden Gesamtbaukosten (KGR 200 — 600 ohne Baunebenkosten) fur den
Ersatzneubau und die Sanierung des Bestandes mit Auf3enanlagen und Ausstattung belaufen
sich auf ca. 22.672.686, - € brutto.

Wie bereits letztmals in der BA-Sitzung vom 18.07.2024 erlautert, mussten die Kosten im Zuge
des Projektverlaufes durch Erganzungen in der Ausfiihrungsplanung und Bauausfiihrung, resul-
tierend aus nicht bekannten Feststellungen aus dem Bestand und nachtraglichen Wiinschen
des Bauherrn bzw. Nutzers, angepasst und in der Kostenberechnung Il (KoBe Il) fortgeschrie-
ben werden.

Durch die bisher bearbeiteten 12 Entscheidungsvorlagen mit einem Kostenumfang von brutto
ca. 520.790,52 € stiegen die Gesamtbaukosten (KGR 200 — 600) auf ca. 23.193.476,56 € brutto
an.

Kostenentwicklung

Die vorgenannten Kosten aus der Kostenberechnung basieren allesamt auf dem Zeitpunkt De-
zember 2018. Die Kostenfortschreibung von mittlerweile Gber 6 Jahren beinhaltet Kostensteige-
rungen im Bereich der Erdarbeiten und Entsorgungskosten, ferner Material- und Lohnpreisteue-
rungen durch die Pandemie und den Ukrainekrieg sowie der daraus folgenden Baustoffknapp-
heit und der Energiekostenerhéhung. Laut aktuellem Baupreisindex IV 2024 des statistischen
Bundesamtes sind die Baupreise in diesem Zeitraum um tber 40% gestiegen.

Bezogen auf die lange Bauzeit und die deutlich zeitversetzten Ausschreibungen zu Dezember
2018 prognostizierten unsere Architekten und Fachplaner in der BA-Sitzung vom 18.07.2024
eine mogliche Kostensteigerung der Gesamtbaukosten fur Erweiterung und Sanierung auf ca.
26.425.851, - € brutto.

Aufgrund aller bisherigen Vergaben und Abrechnungen, Neuvergaben nach Kiindigungen bzw.
Insolvenz von Firmen, sowie bisher beauftragter Nachtrage und Kleinauftrage gehen wir aktuell
von Gesamtbaukosten fir die Erweiterungs- und Sanierungsmafinahme von ca. 27.344.400, - €
brutto aus, was mit ca. 4.150.924, - € brutto einer Steigerung von ca. 17,9% gegenuber der
fortgeschriebenen Kostenberechnung (KoBe Il), basierend auf den Baupreiszahlen aus dem
Dezember 2018, entspricht.

Die Werte liegen jetzt noch einmal Uber der prognostizierten Kostenfortschreibung vom Juli
2024 (13,9%), was einigen Mehrausgaben im Bestand und in der Tiefgarage (zusatzliche Instal-
lationskosten von Elektro- und Brandmeldeanlagen, zusatzlichen Mdblierungen in Verwaltung
und Aula, Mengenanpassungen beim Fassaden- und Trockenbau sowie Preissteigerungen bei
der SchlieBanlage) geschuldet ist.

Aktuelle und weitere Terminplanung

¢ Die Arbeiten im Erweiterungsneubau (BA 1) sowie in allen drei Teilsanierungsabschnit-
ten (BA 2 — 4) sind einschl. der VOB-Abnahmen abgeschlossen.

e Die Nutzungsaufnahme wurde auch formal mit den Vertretern von Bauaufsicht und Feu-
erwehr der Stadt AB durchgefiihrt. Die Schule wurde von Schilern und Lehrern seit De-
zember 2024 wieder in vollem Umfang in Benutz genommen.
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¢ Auch die AuRenanlagen konnten rechtzeitig Ende Marz 2025 mit allen Anpflanzungen
abgeschlossen und seither uneingeschrankt genutzt werden.

¢ Die Erneuerung der alten PV-Anlagen auf den Schulgebdudedéachern sowie die Neuan-
lage auf dem Dach Uber der TG-Zufahrt wird in den kommenden Wochen noch fertigge-
stellt. Die Summe aller Vergabekosten lag im Rahmen des eingestellten Haushaltsan-
satzes von 2025.

¢ Die feierliche Einweihung des sanierten Schulgebaudes ist fir Freitag, den 23.05.2025
geplant.

In Anschluss der Berichterstattung fragt Kreisrat Stephan Roth-Oberlies, ob bereits energeti-
sche Werte des Schulzentrums bekannt sind.

Herr Ott verneint dies und erklart, dass es noch zu frith sei und aktuell alle Werte dokumentiert
werden.

Frau Schmitt fugt erganzend hinzu, dass es zuklnftig einen jahrlichen Energiebericht fir alle
Liegenschaften geben wird. Im anschlie@enden Ausschuss fir Umwelt und Klimaschutz wird
das Energiemanagement entsprechend vorgestellt.

Im Anschluss werden von den Kreisraten verschiedene Verstandnisfragen gestellt. Herr Ott
kann diese alle zufriedenstellend beantworten.

Der Bauausschuss nimmt den Sachstand zur Kenntnis.

2. Sachstand der laufenden StralRenbaumalRnahmen

Frau Schmitt (Leiterin GB 1) berichtet anhand einer Prasentation (Anlage 1) Gber den Stand
der laufenden Stralenbaumalinahmen auf den Kreisstra3en des Landkreises Aschaffenburg.

- Kr AB 4, Ausbau OD Waldaschaff; BA V

- Kr AB 10, Ausbau OD Daxberg, BA IlI

- OU Pflaumheim, Errichtung der Brickenbauwerke BW 1 und BW 2

- OU Pflaumheim, RSV - Riuttelstopfverdichtungspfahle

Zum Ausbau der OD Waldaschaff, BA V erganzt H. Zernetsch (Kreistiefbauverwaltung) den
aktuellen Baustand, indem er Uber die Kanalarbeiten und Pflasterarbeiten berichtet.

Zur StralRenbaumafnahme OU Pflaumheim werden verschiedene Nachfragen und Verstandnis-
fragen gestellt.

Diese werden durch Frau Schmitt oder durch die Anwesenden der Kreistiefbauverwaltung be-
antwortet.
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Kreisrat Stephan Roth-Oberlies fragt nach, ob die Ausgleichsmalinahmen schon erfolgt sind.
Frau Schmitt erklart, dass ein Teil schon fertig ist und andere in der Umsetzung sind.

Danach erkundigt sich Kreisrat Stephan Roth-Oberlies, ob die Steinkautzrohren angebracht
seien.

Herr Hausmann (Kreistiefbauverwaltung) informiert die Anwesenden, dass ca. 25 Stiick an 12
verschiedenen Standorten angebracht sind.

Landrat Dr. Legler fuhrt auf, dass sowohl ein Lurchtunnel errichtet als auch ein Amphibien-
schutzzaun aufgestellt wurden.

AbschlieBend kindigt Frau Schmitt eine Ortshegehung der Baumalinahme OU Pflaumheim
am 02.06.2025 an. Im Anschluss wird die Bauausschusssitzung stattfinden. Nahere Informatio-
nen werden dem Gremium zeitnah mitgeteilt.

Der Bauausschuss nimmt hiervon Kenntnis.

3. Schlussbericht Deckenbau Kr AB 7, BA |

Frau Schmitt (Leiterin GB 1) erlautert per Prasentation (Anlage 1) nachfolgenden Sachverhalt.

Die DeckenbaumalBRnahme zwischen der AB 23 und dem Unterlohrgrund begann am
15.07.2024 und wurde am 19.07.2024 fertiggestellt. Die Gesamtbauzeit wurde somit um 5 Tage
gegenuber der geplanten Bauzeit verkirzt. Die Baustelle wurde unter Vollsperrung des Ver-
kehrs durchgefuhrt.

Die Deckenbaumaflinahme umfasste urspriinglich eine Gesamtlange von rd. 1.610 m (Abschnitt
100, Station 0,004 — 1,614, Bau-km 0+000 — 1+610). Aufgrund des attraktiven Preises im Aus-
schreibungsergebnis und mit dem Hintergrund, dass die Kreisstral3e AB 7 auch im Folgejahr
weiter saniert werden muss, wurde der Deckenbau auf eine Gesamtlange von rd. 2.560 m ver-
langert (Station 0,004 — 2,564, Bau-km 0+000 — 2+560).

Die Abnahme erfolgte am 12.08.2024. Bei der Abnahme wurden stellenweise kleinere Fehlstel-
len in der Asphaltdeckschicht festgestellt, welche zur Beobachtung innerhalb der Gewahrleis-
tungszeit festgehalten wurden.

Die Gesamtkosten gemafR der Kostenberechnung betrugen 268.612,75 € brutto (ohne Baune-
benkosten wie z. B. Markierung, Schutzeinrichtung, etc.). Der Auftrag wurde nach offentlicher
Ausschreibung und Prifung an den gunstigsten Bieter, in diesem Fall die Firma Gebr. Stolz
GmbH & Co. KG aus Hammelburg vergeben.

Die Auftragssumme betrug 149.658,55 € brutto ohne Erweiterung der Deckenbaustrecke. Die
hdchste Angebotssumme eines Bieters belief sich auf 193.791,70 € Brutto.

Inklusive der Erweiterung belief sich die Auftragssumme auf 232.562,55 € brutto.
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Die geprufte Schlussrechnung der Fa. Stolz belief sich auf 236.137,04 € brutto. Es wurden kei-
ne Nachtrage gestellt.

Wie die Gegenuberstellung aufzeigt, belief sich die Kostenberechnung auf 268.612,75 €.

Die ursprungliche Angebotssumme lag bei 149.658,55 €. Der Erweiterungsauftrag belief sich
auf 82.904,00 €. In Summe ergibt sich ein Auftragsvolumen von 232.562,55 €.

Unter Berucksichtigung der Erweiterung beliefen sich die tatséchlichen Gesamtkosten auf
236.137,04 € und liegen somit ca. 1,5 % Uber der Auftragssumme.

Ein Vergleich mit der Kostenberechnung ist aufgrund der Auftragserweiterung nur einge-
schrankt moglich. Die Kostenberechnung basierte auf den Mittelpreisen der Ausschreibungser-
gebnisse 2023. Das Ausschreibungsergebnis zeigt insgesamt, dass die Marktlage in der Bau-
wirtschaft sich zuspitzt.

Die aufgrund der Kostenberechnung eingeplanten Haushaltsmittel in Hohe von 268.612,75 €
waren ausreichend.

Die Baunebenkosten, wie Bodenuntersuchungen, Prifungen, Markierung etc. belaufen sich auf
36.283,58 € brutto. Hier sind auch bereits Untersuchungskosten fir den nachsten Bauabschnitt
enthalten.

Die Baunebenkosten waren nicht Bestandteil der Ausschreibung und der Kostenberechnung.

Die MalRnahme wurde durch die Kreistiefbauverwaltung geplant, ausgeschrieben und abgewi-
ckelt.

Insgesamt konnte die bauliche Zielsetzung der Deckenbaumalinahme erreicht und neuer, ho-
mogener und verschleil3fester StralRenbelag hergestellt werden. Die MalRBhahme konnte unfall-
frei und innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters umgesetzt werden.

Beschluss:

Der Bauausschuss nimmt hiervon ohne Einwendungen Kenntnis und stimmt dem
Schlussbericht zu.

Abstimmungsergebnis:
14 :0

4. Schlussbericht Deckenbau Kr AB 13, OD Breunsberg

Frau Schmitt (Leiterin GB 1) erlautert anhand einer Prasentation (Anlage 1) wie folgt:
Sachverhalt:

Die DeckenbaumalRnahme auf der KreisstralRe AB 13, Frankenstral3e in der OD Breunsberg
begann am 13.05.2024 und wurde am 29.05.2024 fertiggestellt, somit 2 Tage vor dem geplan-
ten Bauende. Die Baustelle wurde unter Vollsperrung des Verkehrs in zwei Bauphasen durch-
gefuhrt, um die Befahrung der Birken-/ und Tannenstrale, die sich im Bauabschnitt befinden,
wahrend der gesamten Bauzeit zu gewahrleisten. Im Vorgriff des eigentlichen Deckenbaus
wurde die Wasserleitung durch die FWS sowie die zweizeilige Rinne entlang der Borde und die
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Muldenrinne im Bereich der Bushaltestelle durch den Kreisbauhof erneuert, um die geplante
Bauzeit von ca. drei Wochen einhalten zu kénnen.

Bestandteil des Deckenbaues war es auch, tiefergehende Schaden im Stral3enoberbau durch
eine teilweise grundhafte Erneuerung des StraRenaufbaues zu sanieren.

Die DeckenbaumalRnahme umfasste eine Gesamtlange von rd. 544 m (Abschnitt 120 / Station
0,924 — 1,468 / Bau-km 0+000 — 0+544). Sie begann auf Hohe der Kapelle kurz nach der Ein-
mundung in die Kapellenstralle und endete auf3erorts zwischen den beiden Ortschaften
Breunsberg und Johannesberg.

Die Abnahme erfolgte am 28.05.2024. Bei der Abnahme wurden keine augenscheinlichen Man-
gel festgestellt.

Die Firma MK Grimbel meldete am 21.05.2024 schriftlich Bedenken an. In der Bedenkenan-
meldung gibt die Firma an, dass nach der Reinigung der gefrasten Unterlage (hauptsachlich in
einem Bereich aul3erorts) vereinzelt Risse und Arbeitsfugen der urspringlichen Herstellung auf
dieser festgestellt wurden.

Aufgrund der geplanten kurzen Bauzeit von nur ca. drei Wochen hielt die Kreistiefbauverwal-
tung weiterhin an der Ausfilhrung in der vorgenannten, ausgeschriebenen Form fest. Die Risse
wurden vor dem Einbau der Asphaltdeckschicht vor Ort aufgenommen. Sollte es zu den be-
schriebenen ,durchschlagenden Rissen“ kommen, werden keinerlei Gewéhrleistungsanspriiche
gegen die Firma MK Grumbel geltend gemacht. Fiir den restlichen Bauabschnitt bleibt die Firma
weiterhin in der Haftung fur auftretende Mangel. Dies wurde der Firma schriftlich am 24.05.2024
mitgeteilt.

Die aufgenommenen Risse sowie der Schriftverkehr zur Bedenkenanmeldung wurde dem Ab-
nahmeprotokoll beigeflgt.

Die Gesamtkosten gemal3 der Kostenberechnung betrugen 334.964,18 € brutto (ohne Baune-
benkosten wie z. B. Markierung, Schutzeinrichtung, etc.). Der Auftrag wurde nach offentlicher
Ausschreibung und Prifung an den wirtschaftlichsten Bieter, in diesem Fall die Firma MK
Grimbel aus Gossenheim, vergeben. Die Auftragssumme betrug 219.836,19 € brutto. Die
héchste Angebotssumme eines Bieters belief sich auf 302.060,04 € brutto.

Auch hier lagen der Kostenberechnung die Mittelpreise der Ausschreibungen 2023 zu Grunde.
Ebenfalls ist auch hier erkennbar, dass sich die Marktlage im Bausektor zunehmend verandert.

Die Schlussrechnung der Firma MK Grumbel belief sich auf 181.506,86 € brutto (ungepruift).
Hierbei wurde die Mehrvergitung wegen des vorhandenen Mehreinbaus bei der Asphaltdeck-
schicht noch nicht bertucksichtigt. Nach rechnerischer und formaler Prifung der Schlussrech-
nung sowie der Mehrvergitung durch den Mehreinbau bei der Asphaltdeckschicht ergab sich
ein neuer Rechnungsbetrag von 183.121,84 € brutto.

Wie die Gegenuberstellung aufzeigt, belief sich die Kostenberechnung auf 334.964,18 €. Die
Gesamtkosten betrugen ca. 183.121.84 € und liegen somit ca. 45,33 % unter der Kostenbe-
rechnung.

Die Baunebenkosten sind hier nicht mit aufgefihrt, da diese nicht Bestandteil der Ausschrei-
bung und Kostenberechnung waren. Die Baunebenkosten, wie Bodenuntersuchungen, Prifun-
gen etc., belaufen sich inklusive der Markierung auf 23.289,97 € brutto.

Die MaRRnahme wurde durch die Kreistiefbauverwaltung geplant, ausgeschrieben und abgewi-
ckelt.

Insgesamt konnte die bauliche Zielsetzung der Deckenbaumaflinahme erreicht und ein stand-
fester, erneuerter Stralenoberbau sowie eine funktionierende Stral3enentwésserung gewahr-
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leistet werden. Die MaRnahme konnte unfallfrei innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters um-
gesetzt werden, so dass die Umleitungsstrecke fiir den Ausbau der OD Daxberg fristgerecht zur
Verfligung stand.

Beschluss:

Der Bauausschuss nimmt hiervon ohne Einwendungen Kenntnis und stimmt dem
Schlussbericht zu.

Abstimmungsergebnis:
14 :0

5. Schlussbericht Kr AB 12, Ausbau OD Eichenberg, BA |

Frau Schmitt (Leiterin GB 1) berichtet per Prasentation (Anlage 1) Uber folgenden Sachver-
halt:

Ausschreibung und Vergabe
Die oben benannte Baumalnahme wurde gemal VOB ausgeschrieben und nach der 6ffentli-
chen Ausschreibung und Prifung der Angebote geman VOB vergeben.

Das Angebot des giinstigsten Bieters, der Firma Walter Feickert GmbH, beléuft sich somit auf
brutto 1.824.168,45 €.

Die Auftragssumme des Landkreises Aschaffenburg, einschlieBlich der anteiligen Kosten fir
abschnittsiibergreifende Leistungen, betragt brutto 633.040,83 €.

Die Auftragssumme der Gemeinde Sailauf, einschlie3lich der anteiligen Kosten flir abschnitts-
Ubergreifende Leistungen, betragt brutto 1.191.127,62 €.

Nach Prifung der Angebotsunterlagen erhielt die Firma Walter Feickert GmbH mit einer Ange-
botssumme von brutto 1.824.168,45 € den Zuschlag. Kriterien fir die Auftragserteilung waren
der Preis, sowie die Qualitat und Wirtschaftlichkeit.

Die Planung, Ausschreibung und Bautiberwachung wurde vom Biro FKS — INFRASTRUKTUR
aus Aschaffenburg durchgefiihrt. Die Vergabe der jeweiligen Abschnitte erfolgte durch den
Landkreis Aschaffenburg und die Gemeinde Sailauf.

Kostentrager ist der Landkreis Aschaffenburg fir die Kreisstrae sowie die Gemeinde Sailauf
fur die gemeindlichen Gehwege und Versorgungsleitungen.

Die Gesamtkosten wurden in der Kostenberechnung mit Kosten in Hohe von 2.186.058,68 €
(Stand 12.02.2019) veranschlagt. Die Baukosten wurden in diesem Zuge in HOhe von
1.733.320,09 € beziffert.

Zeitlicher Ablauf
Die Baustelle wurde am 01.03.2021 begonnen und am 17.08.2022 fertiggestellt.
Die Abnahme der Bauleistungen fand am 18.08.2022 statt.

Kosten / Zuwendungen
Die Baumalinahme wurde im Rahmen einer Festbetragsférderung nach BayGVFG gefordert.
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Die veranschlagten Gesamtkosten (einschlief3lich Anteil Kanal und WL Gemeinde) beliefen sich
auf rd. 2.279.000,00 €. Hiervon waren voraussichtlich 736.000,00 € zuwendungsfahig.

Es wurde daraufhin eine Zuwendung in Aussicht gestellt in Hohe von 320.000,00 € gemal’ For-
derbescheid der Regierung von Unterfranken vom 16.12.2020 (entspricht einem Fordersatz i. H.
von 43,48 %). Foérderempfanger ist der Landkreis Aschaffenburg.

Die Forderung der Gemeinde Sailauf erfolgt durch das Amt fur Landliche Entwicklung und ist
somit nicht Gegenstand der Forderung nach dem Bay GVFG.

Die tatsachlichen Gesamtkosten nach Abschluss der Baumalnahme belaufen sich auf
2.354.671,08 €. Die Gesamtkosten uberschreiten die Kostenberechnung um 75.671,08 €, ent-
spricht 3,32%

Die Mehrkosten bedingen sich durch verschiedene zusatzliche Leistungen und Massenver-
schiebungen innerhalb der ausgeschriebenen Leistungen.

Die tatsachlichen zuwendungsfahigen Kosten nach Abschluss der BaumaRRnahme belaufen sich
auf 826.885,65 €. Daraus ergibt sich eine Erhthung der zuwendungsfahigen Kosten um
90.885,65 €.

Im Zuge der Baumalinahme wurden 4 Nachtrage mit einer Gesamtsumme in Hohe von brutto
56.605,43 € an die Firma Walter Feickert beauftragt.

Nachtrag 1:
Erschwerniszulage — Behinderung durch Lastverteilungsplatte tiber Bachdurchlass.

Im Bereich der Rohrverlegung Bachkanal, musste der alte Kanal DN 800 ausgebaut werden. Im
Zuge der Arbeiten stellte sich heraus, dass tUiber dem Kanal teilweise eine Lastverteilungsplatte
aus Stahlbeton eingebaut war. Dartiber hinaus war der vorhandene Kanal vollstandig mit Beton
umhdillt. In diesem Nachtrag sind der Abbruch und die Entsorgung der Lastverteilungsplatte als
auch der damit verbundene Mehraufwand und die Behinderung enthalten.

Mehrkosten brutto: 2.235,91 € (unter Berucksichtigung des Nachlasses in Hohe von 2 %).

Nachtrag 2:
Zulage Krimmer GGG DN 800 — 11°

Im Zuge der Erneuerung des Bachdurchlasses, musste aufgrund von Hindernissen im Baufeld
eine Richtungséanderung bei der Verlegung vorgenommen werden.
Mehrkosten brutto: 2.679,55 € (unter Bertcksichtigung des Nachlasses in Hohe von 2 %).

Nachtrag 3:
Bdschungsarbeiten im Bereich Ortseingang Eichenberg

Im Zuge der Bauarbeiten stellte sich heraus, dass am Bauende, im Anschlussbereich an den
vorhandenen Bestand, Stabilisierungsarbeiten im Bdschungsbereich notwendig werden. Diese
konnten jedoch aufgrund der Ortlichkeit nur mittels Langarmbagger ausgefiihrt werden. U. a.
wurde Mutterboden abgetragen, Grobschlag und Vlies im Bereich Dammful3 angeliefert und
eingebaut und die Boschung musste neu aufgebaut werden. AuRerdem wurde aufgrund dieser
Arbeiten ein zuséatzlicher Asphaltfertigereinsatz erforderlich.

Mehrkosten brutto: 37.759,27 € (unter Berucksichtigung des Nachlasses in Hohe von 2 %).

Nachtrag 4:
Asphalteinbau

Der Nachtrag beinhaltet die Mehrkosten fir die Lieferung und den Einbau von Asphalttrag- und
Deckschicht im Handeinbau, sowie die Lieferung und den Einbau von Asphaltgitter. AuRerdem
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beinhaltet der Nachtrag auch die Mehrkosten infolge Preissteigerung durch die Verschiebung
des Einbaus durch den angeordneten Béschungsbau.
Mehrkosten brutto: 13.930,70 € (unter Berucksichtigung des Nachlasses in Hohe von 2 %).

Die weiteren Kostenveranderungen ergeben sich aufgrund verschiedener Massenverschiebun-
gen und kleinerer Massenmehrungen innerhalb der ausgeschriebenen Leistungen.

Insgesamt konnte die bauliche Zielsetzung der Ausbaumal3nahme erreicht und ein neuzeitlich
ausgebauter 1.Bauabschnitt der Kreisstrale AB 12 in der Ortslage von Eichenberg fertig ge-
stellt werden. Die MalRnahme konnte auch erfolgreich und unfallfrei innerhalb des vorgegebe-
nen Zeitfensters umgesetzt werden.

Beschluss:

Der Bauausschuss nimmt hiervon ohne Einwendungen Kenntnis und stimmt dem
Schlussbericht zu.

Abstimmungsergebnis:
14 :0

Kr AB 2, Bau des Kreisverkehrs Gewerbegebiet Weyberhdfe Sid
6. und des Geh- und Radweges Sailauf-Weiberhofe;
Abschluss der Kreuzungsvereinbarung

Frau Schmitt (Leiterin GB 1) informiert wie folgt:

Sachverhalt:

Im Jahr 2022 erméchtigte der Bauausschuss die Kreistiefbauverwaltung, eine Kreuzungsver-
einbarung zum Bau des Geh- und Radweges und fiir den Anschluss des geplanten Gewerbe-
gebietes mit der Gemeinde Sailauf abzuschlieRen.

Die Kreuzungsvereinbarung sah vor, dass der Landkreis die Kosten des Radweges tbernimmt
und sich an dem geplanten Kreisverkehrsplatz fiir die neue Anbindung nach Steiger mit einem
sogenannten Fiktivkostenanteil beteiligt.

Die Beteiligung an sich war und ist darin begriindet, dass der Landkreis mit dem Ersatzneubau
der StralR3enbricke tber die Bahn im Jahr 2017 aufgrund der H6hen- und Lageveranderungen
auch die Einmindung nach Steiger hatte verkehrsgerecht ausbauen bzw. anpassen missen.
Aufgrund des damals fehlenden Grunderwerbs konnte dieser Umbau nicht erfolgen, stattdessen
erfolgte eine provisorische Anbindung, flankiert mit verkehrsrechtlichen MaRnahmen.

Die urspringlich angedachte Planung der neuen Anbindung sah eine Verlegung der Einmun-
dungsstelle in Richtung Hdsbach-Bahnhof vor sowie eine Aufweitung der Kreisstral3e. Diese
Planung war auch Grundlage fur die fiktive Kostenbeteiligung.

Bedingt durch den fehlenden Grunderwerb und der damit verbundenen, fehlenden Mdglichkeit.,
den Bebauungsplan fur die GesamtmalRhahme in Kraft zu setzen, wurde diese Kreuzungsver-
einbarung nicht unterzeichnet.
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Die Gemeinde Sailauf hatte nun die Mdglichkeit, im September 2024 den fehlenden Grunder-
werb zu tatigen und den Bebauungsplan mit Wirkung vom 25.10.2024 in Kraft zu setzen. Im
Rahmen der jetzt anstehenden weiteren Arbeitsschritte galt es auch die Unterlagen und Rah-
menbedingungen zu aktualisieren.

Die urspringliche Kreuzungsvereinbarung bzw. deren Entwurf basierte auf Kosten mit dem
Stand vom 25.04.2022. Diese Kosten sollen jetzt entsprechend aktualisiert und Uberarbeitet
werden.

Die Rahmenbedingungen der Forderung sahen damals fir den Kreisstral3enausbau und den
Radwegebau einen mittleren Fordersatz von 40 % im Rahmen der kommunalen Stral3enbau-
férderung vor.

Dieser vergleichsweise geringe Fordersatz und die Moglichkeit der Gemeinde Sailauf, die Stra-
Renbaukosten im Rahmen eines stadtebaulichen Vertrages als ErschlieBungskosten umzule-
gen, fuhrten zu der Uberlegung, dass die Gemeinde bzw. der von der Gemeinde beauftrage
ErschlieBungstrager die Gesamtmalinahme im Verhandlungsverfahren vergibt. Damit war der
Erhalt von Férdermitteln im Rahmen der kommunalen Stral3enbauférderung ausgeschlossen.
Die Beteiligung des Landkreises sollte im Zuge einer fiktiven Kostenbeteiligung erfolgen.

Die Aktualisierung der Kosten lauft derzeit und wird voraussichtlich Ende April 2025 abge-
schlossen sein. In diesem Zusammenhang sind auf jeden Fall gestiegene Grunderwerbskosten
zu bertcksichtigen, da der Ursprungsentwurf noch davon ausgegangen war, dass der Grunder-
werb vor der Aufstellung des Bebauungsplanentwurfes erfolgt. Mit Satzungsbeschluss des Be-
bauungsplans sind im gesamten Projektbereich die Grunderwerbskosten fortzuschreiben.

Bei einem aktuellen Abstimmungsgesprach mit der Regierung von Unterfranken bezuglich der
geplanten MaRnahme und der Férdermdoglichkeiten wurde von Seiten der Regierung aufgezeigt,
dass nunmehr fur die StraRenbaumalRnahme ein mittlerer Fordersatz von 50 % und fir den
Radweg ein mittlerer Férdersatz von 70 % gewahrt werden konnte.

Die Regierung hat weiterhin empfohlen, den Bau der KreisstraBenmaflinahme (Neubau Kreis-
verkehrsplatz) und den Bau des stral3enbegleitenden Radwegs als regulare Kreuzungsmal-
nahme bzw. FérdermalRnahme durchzufiihren. Gerade im Hinblick auf die Funktion der Kreis-
strale AB 2 in diesem Bereich als Bedarfsumleitung fir die Autobahn A 3 halt die Regierung es
auch aus Sicht des Landkreises fur sinnvoll, sich an dem Bau des Kreisverkehrsplatzes im
Rahmen des Kreuzungsrechtes zu beteiligen und die Fiktivkostenbeteiligung aufzugeben. Auch
die Férderung des fiktiven Kostenanteils im Rahmen kommunaler StraRenbauférderungen wird
von Seiten der Regierung von Unterfranken kritisch gesehen.

Durch den Bau eines Kreisverkehrsplatzes ergeben sich Méglichkeiten zum Bau von Haltestel-
len fir den OPNV und sicheren Querungen fur den Ful3- und Radverkehr, welche bei der zu-
nachst angedachten Fiktividsung nicht berticksichtigt worden waren. Dies wéare auch eine zu-
kunftsorientiertere Losung.

Zur Aktualisierung der Rahmenbedingungen gehort in diesem Zuge auch, dass die Kreisstralle
AB 2 in dem betroffenen Streckenabschnitt 2021 einen DTV von 6.260 Kfz/ 24h hatte. Die aktu-
ellen turnusmafigen Verkehrszahlungen aus dem Jahr 2023 zeigen Verkehrswerte von bis zu
8.285 Kfz/24 h. Vor diesem Hintergrund ist die strafenbauliche Variante der Fiktivbeteiligung
(Aufweitung auf der KreisstraRe AB 2) fachlich im absoluten Grenzbereich und man wirde heu-
te eher zu einer vollwertigen Linksabbiegespur mit entsprechendem baulichen Umgriff tendie-
ren. Dieser Umgriff ware dann wiederrum vergleichbar mit dem Kostenanteil am Kreisverkehrs-
platz.
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Zusammenfassend kommt die Kreistiefbauverwaltung zu der Empfehlung, dass sich der Land-
kreis gemald dem Stral’enkreuzungsrecht als Ma3nahme der gemeinsamen Veranlassung an
dem vorgesehenen Kreisverkehrsplatz beteiligen sollte. Die Beteiligung erfolgt im Rahmen der
Fahrbahnbreiten der beteiligten Stral3enaste. Hierbei ware ein Kostenteilungsschliissel von 53,9
% flr den Landkreis Aschaffenburg zu 46,1 % fir die Gemeinde Sailauf anzusetzen.

Die Gemeinde Sailauf wirde sich im Gegenzug bereit erklaren, den Ausbau der Kreisstral3e AB
2 mit dem Anbau des straenbegleitenden Geh- und Radwegs offentlich auszuschreiben und
gemeinsam mit der Kreistiefbauverwaltung die entsprechende FdrdermalRnahme durchzufih-
ren.

Die Kreistiefbauverwaltung schlagt deshalb vor, den zunéchst angedachten Entwurf der Kreu-
zungsvereinbarung dahingehend abzuandern, dass es sich bei der Manahme um eine Ande-
rung einer bestehenden héhengleichen Kreuzung handelt. Die entsprechenden Kosten werden
damit im Verhaltnis der Fahrbahnbreiten der am Kreuzungspunkt beteiligten StralRenaste aufge-
teilt. Die Kosten des stral3enbegleitenden Geh- und Radweges tragt der Landkreis weiterhin
alleine. Die BaumalRnahme wird dann durch die Gemeinde Sailauf 6ffentlich ausgeschrieben.
Die Gemeinde fuhrt in Zusammenarbeit mit der Kreistiefbauverwaltung das notwendige Forder-
verfahren durch. Die Gemeinde Sailauf erhalt fur die Ubernahme der Abwicklung anteilige Ver-
waltungskosten.

Kreisrat Stephan Roth-Oberlies erkundigt sich, ob der geplante Kreisverkehr die glnstigste
Ldsung sei.

Frau Schmitt informiert, dass aus verkehrstechnischer Sicht der Kreisverkehr die sicherste
Ldsung ist. Gespréache mit der Regierung von Unterfranken haben dies ebenfalls bekraftigt.

Die Foérderquote ist bei dieser Malinahme sehr hoch. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt die Beteili-
gung des Landkreises Aschaffenburg bei ca. 634.000, -- Euro.

Landrat Dr. Legler spricht sich fir einen Kreisverkehr aus, da er sich bewahrt.

Kreisrat Peter Zenglein regt an, zur nachsten Sitzung einen Lageplan zu zeigen, um die Situa-
tion darstellen zu kénnen.

Beschluss:

Der Bauausschuss ermachtigt die Kreistiefbauverwaltung, nach Vorlage der lberarbeite-
ten Kostenberechnung, eine Kreuzungsvereinbarung zur Beteiligung des Landkreises
am Bau des Kreisverkehrsplatzes der KreisstraBe AB 2 zur Eimindung nach Steiger ab-
zuschlieBen. Grundlage der Vereinbarung ist das StraRenkreuzungsrecht mit dem Tatbe-
stand der Anderung einer bestehenden héhengleichen Kreuzung. Es erfolgt eine Kosten-
teilung auf Grundlage der Fahrbahnbreite der bestehenden Strafl3enaste nach der Fertig-
stellung.

Abstimmungsergebnis:
13 :0

7. Schlussbericht Deckenbau Kr AB 4, OD Waldaschaff

Frau Schmitt (Leiterin GB 1) tragt folgenden Sachverhalt anhand einer Prasentation (Anlage
1) vor.
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Die Deckenbaumaf3nahme auf der Kreisstrale AB 4, Lohrer Straf3e in der OD Waldaschaff be-
gann am 19.08.2024 und wurde am 05.09.2024 fertiggestellt, somit einen Tag vor dem geplan-
ten Bauende. Da sich im Bereich des Deckenbaus eine Autowerkstatt befindet, deren Andie-
nung wahrend der Bauarbeiten gewahrleistet sein sollte, wurde die Baustelle unter Vollsperrung
des Verkehrs in zwei Bauphasen durchgefuhrt. Im Vorgriff des eigentlichen Deckenbaus wur-
den einige defekte Bordsteine sowie Sinkkésten durch den Kreisbauhof erneuert, um die ge-
plante Bauzeit der Firma MK Grimbel von ca. drei Wochen einhalten zu kénnen.

Die DeckenbaumalRnahme umfasste eine Gesamtlange von rd. 294 m (Abschnitt 120 / Str.-km
4,950 — Str.-km 5,244 / Bau-km 0+000 — Bau-km 0+294). Sie begann auf Hohe der Bushalte-
stelle Autenbach und endete am Ortsende von Waldaschaff in Richtung Rothenbuch.

Die Abnahme erfolgte am 05.09.2024. Die bei der Abnahme festgestellten Mangel wurden be-
seitigt bzw. wéahrend der Gewahrleistungsfrist beobachtet und bei Bedarf durch die Firma MK
Grimbel beseitigt.

Die Firma MK Grimbel meldete am 02.09.2024 schriftlich Bedenken an. In der Bedenkenan-
meldung gibt die Firma an, dass nach dem Ausbau der vor Ort unter der Asphaltbefestigung
vorgefundenen Rollierung der darunterliegende Unterbau nicht mehr die normgerechte Tragfa-
higkeit aufwies. Besonders betroffene Bereiche wurden daraufhin in Absprache mit der
Kreistiefbauverwaltung tiefer ausgekoffert, um mit dem Einbringen von Schroppen und Vlies die
mangelhafte Tragfahigkeit zu verbessern.

Nach der Verbesserung des Unterbaus wurden auf der Flache Lastplattendruckversuche
durchgefihrt und hierbei wurde durchweg das Mindestverformungsmodul von 120 MPa einge-
halten.

Anhand verschiedener Fotos erklarte H. Zernetsch (Kreistiefbauverwaltung) die Bedenkenan-
meldung der Firma MK Grimbel naher und die entsprechenden Maflinahmen.

Die Gesamtkosten gemalf3 der Kostenberechnung betrugen 364.671,93 € brutto (ohne Baune-
benkosten wie z. B. Bodenuntersuchungen, Prifungen etc.). Der Auftrag wurde nach offentli-
cher Ausschreibung und Prifung an den wirtschaftlichsten Bieter, in diesem Fall die Firma MK
Grimbel aus Goéssenheim, vergeben. Die Auftragssumme betrug 240.188,43 € brutto. Die
héchste Angebotssumme eines Bieters belief sich auf 350.920,35 € brutto.

Fur nicht im Leistungsverzeichnis enthaltene Leistungen wurden Nachtrage gestellt, welche
auch beauftragt wurden.

- Nachtragsangebot Nr. 01 vom 03.09.2024
Sinkkasten anpassen 1.791,38 € brutto

- Nachtragsangebot Nr. 02 vom 03.09.2024
Schroppen und Geotextil liefern und einbauen 3.486,11 € brutto

Uber die Nachtrage wurde dem Grund nach wahrend der Bauarbeiten entschieden, um den
Bauablauf nicht zu gefahrden und keine Stillstands- bzw. Verzégerungskosten zu erhalten. Die
Prufung der Nachtragskosten fand im Rahmen der Erstellung und Priifung der Schlussrechnung
statt. Die Nachtradge wurden durch die Verwaltung in einer Nachtragsvereinbarung beauftragt.

Nach rechnerischer und formaler Prifung der Schlussrechnung, der Mehrvergitung durch den

Mehreinbau sowie des Abzuges durch den zu hohen Hohlraumgehalt bei der Asphaltdeck-
schicht ergab sich ein finaler Rechnungsbetrag von 266.832,34 € brutto.

29. Sitzung des Bauausschusses vom 10.04.2025 Seite 15 von 17



Die Mehrkosten von rund 26.643,91 € (ca.11 %) zur Auftragssummer ergeben sich durch die
aufgrund der Bodenverhaltnisse notwendigen Nachtragsleistungen sowie verschiedener Mas-
senmehrungen in ausgeschriebenen Leistungspositionen.

Die Baunebenkosten, wie Bodenuntersuchungen, Prifungen etc. belaufen sich auf
21.760,60 € brutto.

Wie die Gegenuberstellung aufzeigt, belief sich die Kostenberechnung auf 364.671,93 €. Die
Gesamtkosten betrugen ca. 266.832,34 € und liegen somit ca. 26,83 % unter dem Kostenan-
satz. Die Kostensituation ist in grol3en Teilen der sich zuspitzenden Marktlage im Bausektor
geschuldet. Die Kostenberechnung basierte auf den Mittelpreisen der Ausschreibungen aus
dem Jahr 2023.

Die Baunebenkosten sind hier nicht mit aufgefihrt, da diese nicht Bestandteil der Ausschrei-
bung und Kostenschéatzung waren. Die Mafnahme wurde durch die Kreistiefbauverwaltung ge-
plant, ausgeschrieben und abgewickelt.

Insgesamt konnte die bauliche Zielsetzung der Deckenbaumalfinahme erreicht und ein stand-
fester, erneuerter Stralenoberbau sowie eine funktionierende Stral3enentwésserung gewahr-
leistet werden. Die MaRnahme konnte unfallfrei und innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters
umgesetzt werden.

Beschluss:

Der Bauausschuss nimmt hiervon ohne Einwendungen Kenntnis und stimmt dem

Schlussbericht zu.

Abstimmungsergebnis:
14 :0

8. Verschiedenes

Landrat Dr. Legler informiert die Anwesenden, dass abschlieBend noch tber die Holzhack-
schnitzelheizung in Alzenau berichtet wird und gibt das Wort an Herrn Gehlert (Leiter Fachbe-
reich 12) weiter.

Herr Gehlert erwdhnt einen Pressebericht, der tber einen Ausfall der Holzhackschnitzelhei-
zung ging und erlautert, dass die Heizung sehr veraltet ist, aber zeitnah repariert werden wird
und das nie anders geplant war, in der Hoffnung, dass dies bis zum Beginn der Badesaison im
Hinblick auf die erforderlichen Firmen erledigt werden kann.

Anhand eines Fotos (Anlage 2) erklart er die Zusammenhéange der Holzhackschnitzelheizung
mit dem Spessartgymnasium und dem Waldschwimmbad in Alzenau.

Zudem erklart er, dass die in die Jahre gekommene Anlage regelmaflig gewartet wird und eine
Reparatur sofort beauftragt wurde

Nachdem keine weiteren Punkte vorgetragen werden, beendet Landrat Dr. Legler den offentli-
chen Teil der Sitzung.
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Ende der 6ffentlichen Sitzung: 10:30 Uhr

Dr. Alexander Legler Gerlinde Brehm
Landrat Schriftfihrer/in

29. Sitzung des Bauausschusses vom 10.04.2025 Seite 17 von 17



	FLD_sitextg
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	BM_TEXT2
	SMC_BM_SNFUNK
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	BM_TEXT3
	Betreff
	Vorlage
	Berichterstatter
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu

